
Nr. Name des Betriebes Anschrift Schwerpunkt der Inspektion Termin Umweltbericht

1
Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt 
Verl

Bahnhofstraße 61, 33415 Verl Heizwerk 19.02.2024 öffnen

2 August Storck KG Paulinenweg 12, 33790 Halle (Westf.) Süßwarenherstellung 27.02.2024 öffnen

3 Amprion GmbH Brockhäger Straße 100, 33330 Gütersloh Umspannwerk 06.03.2024 öffnen

4
Specht Feinkost-Manufaktur GmbH & Co. 
KG

Hesselteicher Straße 81, 33829 
Borgholzhausen

Räucheranlage 12.03.2024 öffnen

5 Lienke  GmbH Mühlenweg 32, 33332 Gütersloh
Lagerung Schrotte; Behandlung n. gef. 
Abfälle; Lagerung n. gef. Abfälle

13.03.2024 öffnen

6 Gebr. Diekötter KG Wilbrandtstr. 12-14, 33330 Gütersloh
Lagerung Schrotte; Behandlung n. gef. 
Abfälle

13.03.2024 öffnen

7 Loddemann GmbH Dr.-Brenner-Str. 10, 33428 Harsewinkel
Lagerung nicht gef. Abfälle; Lagerung 
staubender Güter; Behandlung nicht 
gef. Abfälle

10.04.2024 öffnen

8
Fortkord Oberfläche 
Industrielackierungen GmbH

Waldweg 25, 33415 Verl Lackieranlage 17.04.2024 öffnen

9 LWL Klinikum Gütersloh Buxelstraße 50, 33334 Gütersloh Verbrennungsmotoranlage 22.04.2024 öffnen

10 Günter Mokinski & Sohn KG
Siemensstraße 7-13, 33442 Herzebrock-
Clarholz

Betonfertigteilwerk 15.05.2024 öffnen

11 Spilker GmbH Bockhorster Landweg 5, 33775 Versmold Räucheranlage 22.05.2024 öffnen

12 St. Elisabeth Hospital
Stadtring Kattenstroth 130, 33332 
Gütersloh

Verbrennungsmotoranlage 04.06.2024 öffnen

13
Storck Energie- und Versorgungsservice 
KG

Paulinenweg 12, 33790 Halle (Westf.) Ammoniak-Kälteanlage 07.06.2024 öffnen

14 Afons Venjakob GmbH & Co. KG 
Friedrichsdorfer Str. 216-220, 33335 
Gütersloh

Oberflächenbehandlungsanlage 03.07.2024 öffnen
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Nr. Name des Betriebes Anschrift Schwerpunkt der Inspektion Termin Umweltbericht

15 Parker Hannifin Manufacturing
Bahndamm 31-33, 33758 Schloß-Holte 
Stukenbrock

Spänebehandlungsanlage 28.10.2024 öffnen

16
HN Produktion GmbH & Co. KG - Werk 
Nölke

Ziegeleistr. 5, 33775 Versmold Räucheranlage 19.11.2024 öffnen

17 Johann Sinnerbrink GmbH & Co. KG Kapellenweg 25, 33415 Verl Furnierwerk, Feuerungsanlage 10.12.2024 öffnen
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Datum: 14.03.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und  


die untere Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 23.08.2012 (Az.: 4.2-02468-12-43)   


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Amprion GmbH 


Ort: Gütersloh, Brockhäger Straße 100 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Umspannwerk mit Schaltfeldern  
(0093038.0001) 


Datum der Umweltinspektion 06.03.2024 


Az: 01236-24-41 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben  








 


Datum: 02.05.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 22.10.2012 (Az. 4.2-01022-12-44)  


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Seites der AwSV müssen Anlagenteile durch eine Fachfirma überprüft werden.  
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Gebr. Diekötter KG  


Ort: Gütersloh, Wilbrandtstraße 12-14 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


 0100338.0001   
Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten 
(Gesamtlagerfläche von 1000 bis weniger als 15000 m² oder 
Gesamtlagerkapazität von 100 bis weniger als 1500 t (8.12.3.2) 
 
0100338.0002  
Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen (10 t oder mehr je 
Tag)  
(8.11.2.4)  


Datum der Umweltinspektion 13.03.2024 


Az: 01859-24-48 







 


☒ Erhebliche Mängel:  


Annahme, Behandlung und nicht ordnungsgemäße Lagerung von Elektroaltgeräten 
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


Die abfallrechtlichen Mängel wurden zwischenzeitlich behoben. 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 16.05.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Anzeige nach § 67 BImSchG vom 10.10.2007 (Az. 56.33M) 


Anzeige nach § 15 Abs. 1 BImSchG vom 28.01.2009 (4.2-01429-09-48) 


Genehmigungsbescheid vom 22.11.2018 (Az. 4.2-03520-17-43) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Wasserbehörde: Das Lacklager 3 (Gefahrstoffcontainer) ist durch einen AwSV-Sachverständigen zu 
prüfen. 


 


Betreiber: Fortkord Oberfläche Industrielackierungen GmbH 


Ort: Verl, Waldstraße 25 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Lackieranlage 
(Arbeitsstätte 0474742, Anlage 0001) 


Datum der Umweltinspektion 17.04.2024 


Az: 02240-24-42 







 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, 
vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








Datum: 10.12.2024 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung: 


2 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung: 


angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde: 


Kreis Gütersloh 


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 


Genehmigungsbescheid vom 22.02.2024 (Az. 4.2-04701-23-43) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung: 


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt. 


☒ Geringfügige Mängel:


Wasserrecht: Der Zustand und die Funktionsfähigkeit des Kanals sind zu dokumentieren. 


Hinweis: Die Mängel-Beurteilung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen steht noch aus. 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:


Betreiber: HN Produktion GmbH & Co. KG 


Ort: Versmold, Ziegeleistraße 5 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer) 


Räucheranlage (9013695.0001), Anlage zur Herstellung von 
sonstigen Nahrungsmitteln (9013695.0002) 


Datum der Umweltinspektion 19.11.2024 


Az: 04562-24-42 







 


      


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 24.04.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und  


die untere Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 31.10.2012 (Az.: 4.2-01514-12-44)  


Ordnungsverfügung vom 16.04.2019 (Az.: 4.2-01127-19-50)  


Anzeigebestätigung gemäß § 15 Abs. 1 BImSchG vom 05.01.2023 (Az.: 4.2-01659-22-41)  


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


Betreiber: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)  


Ort: Gütersloh, Buxelstraße 50 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Verbrennungsmotoranlage 
(0114862.N001) 


Datum der Umweltinspektion 22.04.2024 


Az: 01307-24-41 







 


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben  








 


Datum: 13.04.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
0,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Änderungsanzeige gem. § 67 Abs. 2 BImSchG vom 06.01.2003 Az.: 03033548/Lienke 


GmbH/10120/11983 Nr. 412          


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


Die Eigenverbrauchtankstelle sowie der Annahme- und Sortierbereich müssen durch eine Fachfirma 


überprüft werden.   


Betreiber: Lienke GmbH  


Ort: Gütersloh, Mühlenweg 32-38 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


0099294.0001 – 8.12.2.3 Lagerung von Eisen- oder 
Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, mit einer 
Gesamtlagerfläche von 1 000 bis weniger als 15 000 Quadratmetern 
oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 bis weniger als 1 500 
Tonnen 
0099294.0002 – 8.11.2.4 Behandlung von nicht gefährlichen 
Abfällen 
0099294.0004 – 8.12.2 Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen 


Datum der 
Umweltinspektion 13.03.2024 


Az: 01858-24-48 







 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, 
vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 22.04.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
ja 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde, die untere 


Wasserbehörde und die untere Abfallbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 17.02.1998 Az. 51.043.00/97/0202.2-Nk  
Anzeigen nach § 15 Abs. 1 vom 17.08.2001 und 13.04.2002  
Genehmigungsbescheid vom 19.11.2003 Az. 51.0036/03/0202.2  
 
Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


Betreiber: Loddemann GmbH  


Ort: Harsewinkel, Dr.-Brenner-Straße 10 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


 9059864.0001 
Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen (8.12.2) 
 
9059864.0002 
Lagerung von staubenden Gütern (9.11.1) 
 
9059864.0003 
Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen (8.11.2.4) 
  


Datum der Umweltinspektion 10.04.2024 


Az: 02297-24-48 







 


 
 [Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 05.07.2024  
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
2 Stunden (Vor-Ort-Besichtigung)  


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldete Überwachung  


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde (uIB)  


und die untere Wasserbehörde (uWB)  


Grundlage der Überwachung: 
• Baugenehmigung vom 28.01.1975 (Az.: 1006/1974)  


• Anzeige gem. § 67 Abs. 2 BImSchG vom 08.03.1993  


Anzeigebestätigung vom 15.02.1994 (Az.: si-nic 51-0108785)  


• Ordnungsverfügung vom 26.06.2019 (Az.: 4.2-01131-19-50)  


• Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG vom 30.07.2021  


Anzeigebestätigung vom 17.01.2022 (Az.: 4.2-03679-21-41)  


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt (uIB).  


 


 


Betreiber: Mokinski Technikgebäude GmbH & Co. KG 


Ort: Herzebrock-Clarholz, Siemensstraße 9-13 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Betonfertigteilwerk  
(0108785.0001) 


Datum der Umweltinspektion 15.05.2024  


Az: 01289-24-41 







 


 


☒ Geringfügige Mängel (uWB):  


• Die Heizölverbraucheranlage entspricht nicht den Anforderungen der  


„Technischen Regel wassergefährdender Stoffe - Heizölverbraucheranlagen“.  


• Die Anlage zur Lagerung und zum Abfüllen von Heizöl wurde weder angezeigt  


noch wurde eine Prüfung vor der Inbetriebnahme vorgenommen.  


• Im Bodenbereich des Farb- und Gebindelagers befindet sich ein Loch.  


• Unterhalb der Treppe werden wassergefährdende Stoffe tlw. ohne Auffangwanne gelagert.  


• Die Lagerung von Ad-Blue erfolgt ohne eine entsprechende Rückhaltung.   


 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben  








 


Datum: 31.01.2025  


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


3,25 Stunden (Vor-Ort-Besichtigung)  


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde (uIB)  


und die untere Wasserbehörde (uWB)  


Grundlage der Überwachung: 


➢ Anzeige gemäß § 67 Abs. 2 BImSchG vom 19.03.2007  


inkl. Anzeigebestätigung vom 04.05.2007 (Az.: 56.33M Pa)  


➢ Genehmigungsbescheid § 4 BImSchG vom 18.04.2007 (Az.: 56.21-51.0006/07/0811BAA2)  


➢ Verlängerung gemäß §18 Abs. 3 BImSchG vom 18.01.2010 (Az.: 700-52.0042/09/0811.BAA2)  


➢ Anzeige gemäß § 15 Abs. 3 BImSchG vom 13.12.2010  


inkl. Anzeigebestätigung vom 17.02.2011 (Az.: 52.51M A 15.3-700.0001/11)  


➢ Verlängerung gemäß §18 Abs. 3 BImSchG vom 14.02.2012 (Az.: 700-52.0054/11/0811.BAA2)  


➢ Anzeige gemäß § 15 Abs. 1 BImSchG vom 08.10.2013  


inkl. Anzeigebestätigung vom 08.11.2013 (Az.: A15-700.0070/13)  


➢ Genehmigungsbescheid § 16 BImSchG vom 18.06.2014 (Az.: 4.2-02279-14-43)  


➢ Genehmigungsbescheid § 16 BImSchG vom 08.10.2019 (Az.: 4.2-01498-19-43)   


Betreiber: Parker Hannifin GmbH 


Ort: Schloß Holte-Stukenbrock, Bahndamm 31-33 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Spänebehandlungsanlage 
(8150044.1) 


Datum der Umweltinspektion 28.10.2024 


Az: 03521-24-41 







 


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel:  


➢ Errichtung eines Spänebrechers ohne Anzeigebestätigung gemäß § 15 BImSchG oder 


Änderungsgenehmigung gemäß § 16 BImSchG. (uIB)  


[ANDERWEITIG ERLEDIGT]  


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


➢ Demontage zweier Spänebrecher ohne Anzeige gemäß § 15 BImSchG. (uIB)  


[ANDERWEITIG ERLEDIGT]  


➢ Nicht ordnungsgemäßer Betrieb eines Gefahrstoffcontainers ohne Anzeige und Prüfberichte 


(außen neben dem ehem. Methanol-Lager). (uWB)  


➢ Lagerung von 14 Altöl-IBCs ohne Anzeige und Prüfberichte  


(außen unter dem Abdach). (uWB)  


➢ Bodenverunreinigungen im Bereich dreier Mulden für Späne und Schrotte  


(außen unter dem Abdach). (uWB)  


➢ Bodenverunreinigungen und undichtes Dach im Bereich des Sammelplatzes  


(außen unter dem Abdach). (uWB)  


➢ Nutzung zweier Mulden für emulsionsbehaftete Schrotte ohne Abdeckung  


(außen neben den Fahrradabstellplätzen). (uWB)  


➢ Missbräuchliche Nutzung eines Gefahrstoffcontainers  


(außen neben den Fahrradabstellplätzen). (uWB)  


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben  








 


Datum: 04.02.2025 


Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 


Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 


Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 


Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 


festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 


zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  


3,25 Stunden (Vor-Ort-Besichtigung)  


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  


Angemeldet  


Zuständige Überwachungsbehörde:  


Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 


Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde (uIB)  


und die untere Wasserbehörde (uWB)  


Grundlage der Überwachung: 


➢ Genehmigungsbescheid gem. § 4 BImSchG vom 06.01.1992 (Az.: 51.011.00/91/102 A 2)  


➢ Anzeige gem. § 15 Abs. 1 BImSchG vom 30.12.1998  


inkl. Anzeigebestätigung vom 12.01.1999 (Az.: A 02/99 - schr)  


➢ Ordnungsverfügung vom 18.05.2004 (Az.: sig/-)  


➢ Genehmigungsbescheid gem. § 16 BImSchG vom 12.07.2019 (Az.: 4.2-04816-18-43)  


➢ Ordnungsverfügung vom 07.03.2024 (Az.: 4.2-03384-23-50)  


Ergebnis der Überwachung:  


☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      


Betreiber: Johann Sinnerbrink GmbH & Co. KG 


Ort: Verl, Kapellenweg 25 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Feuerungsanlage 
(0454713.0001) 


Datum der Umweltinspektion 10.12.204 


Az: 04127-24-41 







 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, 
vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


uIB:  


➢ Der Filterstaub (Holzstaub) und der Feinanteil, der beim Zerkleinern anfällt, wird nicht in 


geschlossenen Räumen gelagert (vgl. OV v. 07.03.2024, Auflage Nr. 1a).  


➢ Die innerbetrieblichen Transporte von Holzstaub, Holzspänen und Hackschnitzeln mit stationären 


Transporteinrichtungen werden nicht geschlossen geführt (vgl. OV v. 07.03.2024, Auflage Nr. 1c).  


 


uWB:  


➢ Die Grundwasserentnahme erfolgt ohne Erfassung der Entnahmemengen.  


➢ Die Niederschlagsbeseitigung erfolgt nicht unter Einhaltung der Nebenbestimmungen des 


Bescheides. Ein Teil der Flächen entwässert in den Kanal der Stadt Verl.  


➢ Die Asche aus der Holzfeuerung wird ohne Schutz vor Niederschlagswasser gelagert.  


➢ Das Regenklärbecken wurde nach der Entleerung am 05.12.2017 nicht mehr gewartet.  


➢ Die Lagerung des hallenhohen Späneberges auf unbefestigter Fläche ist nicht zulässig.  


➢ Flüssige wassergefährdende Stoffe (1.000 Liter IBC-Behälter) und sonstige Abfälle (2 ASP-


Behälter) werden offen und ohne Schutz vor Niederschlagswasser hinter der Werkstatt gelagert.  


➢ Wassergefährdende Stoffe werden in ca. 8 x 200 Liter Rollgebinde auf einem Regal an der 


Bunkerwand in ca. 4 Metern Höhe gelagert.  


➢ Neben dem Bunker wird eine Betriebstankstelle ohne Abfüllplatz betrieben.  


 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  


Revisionsschreiben  








 


Datum: 19.03.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 24.06.2019 (Az. 4.2-02370-19-43) 


Ordnungsverfügung vom 07.03.2024 (Az. 4.2-03468-23-50) 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt. 


☒ Geringfügige Mängel:  


Wasserbehörde: Für das Reinigungsmittellager und die Lagerung im Bereich der Wasseraufbereitung 


ist eine ordnungsgemäße Rückhaltung für eventuell auslaufende wassergefährdende Stoffe gemäß 


der AwSV nachzuweisen. 
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Specht Feinkost-Manufaktur GmbH & Co. KG 


Ort: Borgholzhausen, Hesselteicher Straße 81 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Räucheranlage 
(Arbeitsstätte 0068353, Anlage 0001) 


Datum der Umweltinspektion 12.03.2024 


Az: 01806-24-42 







 


☐ Erhebliche Mängel:  


      
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 11.06.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1,5 Stunden 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 19.10.1994 


Anzeige nach § 15 Abs. 1 BImSchG vom 20.12.1998 


Ordnungsverfügungen vom 08.06.2018 und 07.03.2024 


weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


Betreiber: Spilker GmbH 


Ort: Versmold, Bockhorster Landweg 5 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Räucheranlage 
(Arbeitsstätte 9000196, Anlagen-Nr. 0001) 


Datum der Umweltinspektion 22.05.2024 


Az: 02663-24-42 







 


☒ Erhebliche Mängel:  


Wasserbehörde: Das aufgrund der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 14.04.2020 erforderliche 


Regenklärbecken wurde noch nicht eingebaut. 
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben 


 








 


Datum: 15.07.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
0,8 Stunden (Vor-Ort-Besichtigung)  


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldete Überwachung  


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde (uIB)  


und die untere Wasserbehörde (uWB)  


Grundlage der Überwachung: 
• Genehmigungsbescheid gemäß § 4 BImSchG vom 27.11.2015 (Az.: 4.2-04216-15-43)   


mit Nachtragsbescheid vom 20.06.2017 (Az.: 4.2-05490-16-43)   


• Ordnungsverfügung vom 19.06.2018 (Az.: 4.2-03289-17-43)   


• Anzeige gemäß § 15 Absatz 1 BImSchG vom 27.06.2022   


mit Anzeigebestätigung vom 11.08.2022 (Az.: 4.2-04642-19-41)   


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☒ Geringfügige Mängel (uWB):  


• Keine Inbetriebnahmeprüfung bei der 4 m3 Heizöllageranlage für das Notstromaggregat  


Betreiber: Sankt Elisabeth Hospital 


Ort: Gütersloh, Stadtring Kattenstroth 130 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Heizzentrale 
(0843508.1) 


Datum der Umweltinspektion 04.06.2024 


Az: 02201-24-41 







 


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, 
vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel (uIB):  


• Errichtung und Betrieb eines nicht genehmigten Gemischkühlers im Außenbereich  
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben  


 








 
Datum: 11.07.2024 


Veröffentlichung 
von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten zusammen-
gefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
4,5 Stunden einschließlich Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheide vom 29.10.2019 und vom 08.02.2022 /weitere Verordnungen und Ver-


waltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht 
zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber be-
stätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: August Storck KG 


Ort: Halle (Westf.), Paulinenweg 12 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


August Storck KG 
(8150239.4) 


Datum der Umweltinspek-
tion 27.02.2024 und 07.06.2024 


Az: 01226-24-43 







[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchti-
gungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugs-
meldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erhebli-
chen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu 
fordern. Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu 
überprüfen und zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
keine 


 


gez. Gruetzmacher 


 
 


 








 


Datum: 22.08.2024 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
4 Stunden einschließlich Fahrtzeit 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde und die untere 


Wasserbehörde  


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheide vom 02.10.2020, Az. 4.2-01647-20-43, und vom 09.11.2020, Az. 4.2-01952-


20-43 /weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 


Ergebnis der Überwachung:  
☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


      
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☐ Erhebliche Mängel:  


      


Betreiber: Storck Energie- und Versorgungsservice KG 


Ort: Halle (Westf.), Paulinenweg 12 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Kältezentrale 6 im TO-Gebäude (8150548.3) sowie 


Kältezentrale 5 im MK-Gebäude (8150548.2)  


Datum der Umweltinspektion 07.06.2024 


Az: 02530-24-43 und 3245-24-43 







 


[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle 
Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer 
festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und 
dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Keine Maßnahmen erforderlich 


 


gez. Gruetzmacher 


 








 


Datum: 27.08.2024 / [31.10.2024]  
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
2,25 Stunden (Vor-Ort-Besichtigung)  


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet  


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Medienübergreifende Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde (uIB) und  


die untere Wasserbehörde (uWB)  


Grundlage der Überwachung: 
• Anzeige gemäß § 67 Absatz 2 BImSchG vom 03.01.2002 mit  


Anzeigebestätigung vom 14.11.2002 (Az.: schr)  


• Genehmigungsbescheid gemäß § 16 BImSchG vom 16.11.2007  


(Az.: 56.21-51.0113/06/0501.A2)  


• Anzeige gemäß § 15 Absatz 1 BImSchG vom 01.08.2022 mit  


Anzeigebestätigung vom 18.08.2022 (Az.: 4.2-03403-22-41)  


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


 


 


Betreiber: Alfons Venjakob GmbH & Co. KG 


Ort: Gütersloh, Friedrichsdorfer Straße 216, 220 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Oberflächenbehandlungsanlage (8150467.1) und tlw. 
Holzverarbeitung (nicht genehmigungsbedürftige Anlage)  


Datum der Umweltinspektion 03.07.2024 


Az: 02703-24-41 







 


 


☒ Geringfügige Mängel:  


• Die Ölfeuerungsanlage wurde nicht gemäß § 6 Abs. 2 der 44. BImSchV angezeigt. (uIB)  


[MANGEL ANDERWEITIG BEHOBEN]  


• Die Bodeneinläufe in der Wareneingangshalle sind nicht gegen auslaufende wasser-


gefährdende Stoffe abgesichert. (uWB)  


• Die Reinigungsanlage im Lack- und Lösemittellager wird nicht ordnungsgemäß betrieben. Es 


wurden Lösungsmittel in der Auffangwanne und verunreinigte Wandbereiche vorgefunden. 


(uWB)  
[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


• Die Schornsteinhöhe der Öl-FA entspricht nicht § 19 Abs. 2 der 44. BImSchV. (uIB)  


[MANGEL ANDERWEITIG BEHOBEN]  
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


☐ Schwerwiegende Mängel:  


      
[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben  








 


Datum: 25.04.2024 [28.11.2024] 
Veröffentlichung 


von Ergebnissen der Umweltinspektion von technischen Anlagen 
Die Umweltbehörden (Bezirksregierungen, Kreise, kreisfreien Städte) führen bei Betrieben, die die 
Umwelt beeinträchtigen können, regelmäßig medienübergreifende Umweltinspektionen durch. Im 
Rahmen der Umweltinspektionen wird die Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Genehmigungen 
festgelegten einschlägigen Umweltanforderungen an betrieblichen Tätigkeiten gezielt geprüft.  


Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektionen werden in Umweltinspektionsberichten 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 


Dauer der Überwachung:  
1 Stunde 


Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:  
Angemeldet 


Zuständige Überwachungsbehörde:  
Kreis Gütersloh  


Umfang der Überwachung: 
Überwachung durch die untere Immissionsschutzbehörde 


Grundlage der Überwachung: 
Genehmigungsbescheid vom 26.10.2022 (Az.: 4.2-04734-21-44) 


Ergebnis der Überwachung:  
☐ Es wurden keine Mängel festgestellt.  


☐ Geringfügige Mängel:  


[Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die 
Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.]  


☒ Erhebliche Mängel:  


• Errichtung einer Kesselanlage ohne Abgasschalldämpfer. [BEHOBEN]  
[Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu 
fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.]  


 


Betreiber: Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl 


Ort: Verl, Bahnhofstraße 61 


Bezeichnung der Anlage: 
(ISA-Daten und Anlagennummer)  


Heizwerk 
(8150591.1) 


Datum der Umweltinspektion 19.02.2024 


Az: 01118-24-41 







 


☐ Schwerwiegende Mängel:  


[Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. 
Gegebenenfalls ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und 
zu dokumentieren.]  


Hinweis:  Abweichend vom Genehmigungsbescheid wurde eine Kesselanlage mit geringerer 
Feuerungswärmeleistung errichtet.  


Veranlasste Maßnahmen:  
Revisionsschreiben  





